




06.06.2008 

Übungsaufgabe (Mahnverfahren) – Lösung 
 
Aufgabe 2: 

1. 31.12.2008 
§ 195 BGB, § 199 BGB 

 
2. Amtsgericht 
 
3. Verzugszinsen, Gerichtskosten, Rechtsanwaltskosten 

 
4. nach Ablauf der Widerspruchsfrist von 2 Wochen kann die KG innerhalb von 6 

Monaten den Vollstreckungsbescheid beantragen 
 

5. Die KG wird von dem Amtsgericht über den erhobenen Widerspruch benachrichtigt. 
Das Mahngericht gibt dann den Rechtsstreit an das Gericht des Schuldners ab. 

 
6. Durch die Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens wird die Verjährung gehemmt. 

§ 204 Abs. 1 Nr. 3 
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